
Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

1. Vertragsschluß, Bindefrist, Allgemeines
1.1. Diese allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten  für alle – auch zukünftige – Lieferungen

und Leistungen und ausschließlich für die Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmern im
Sinne des § 14 BGB. Entgegenstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers wird ausdrük-
klich widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang
bei uns ausdrücklich widersprochen haben.

1.2. Der Käufer ist an seine Bestellung 4 Wochen gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn wir
die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb dieser Frist bestätigt
haben oder wenn die Lieferung ausgeführt ist.

1.3. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Geringfügige Änderungen in Ausführung und Material blei-
ben vorbehalten.

1.4. Offensichtliche Irrtümer, Schreib-, Druck- oder Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich. Bei einem
Kalkulationsirrtum sind wir berechtigt, die von uns genannten Preise zu berichtigen. Der Besteller ist in
diesem Fall berechtigt, durch schriftliche Mitteilung an uns binnen einer Woche vom Vertrag zurückzu-
treten, nachdem wir ihn hiervon in Kenntnis gesetzt haben.

1.5. Montagekosten werden gemäß Einzelkaufvertrag vereinbart.
1.6. Wir übernehmen kein Beschaffungsrisiko. Wir sind berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit wir

trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrages unsererseits den Liefer-
gegenstand nicht erhalten; unsere Verantwortlichkeit für Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt.
Wir werden den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes
informieren und, wenn er zurücktreten will, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; wir werden dem
Käufer im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstatten.

2. Mengen und Maßangaben
2.1. Sämtliche Mengen und Maße in Bestellungen des Käufers basieren auf Angaben des Käufers oder seines

Architekten bzw. sonst wie Bevollmächtigten, es sei denn, das Aufmaß wird durch uns oder durch einen
von uns eingeschalteten Architekten genommen.

2.2. Stellen sich nachträglich Abweichungen heraus, so gehen dadurch bedingte Mehrkosten zu Lasten des
Käufers, es sei denn, die Abweichungen beruhen auf einem von uns zu vertretenden unrichtigen
Aufmaß. Das gleiche gilt, wenn sich bei der technischen Installation/Montage Mehrkosten ergeben, die
auf von uns nicht zu vertretenden Umständen beruhen.

3. Preise
3.1. An die vereinbarten Preise sind wir nur vier Monate seit Zustandekommen des Vertrages gebunden.

Danach behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des
Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere in Form von Tarifabschlüssen oder
Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen.
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und ggf. anfallender Frachtkosten.

3.2. Für Aufträge mit einem Warenwert unter EUR 155,– (ohne MwSt.) berechnen wir anteilmäßig Porto,
Verpackungs- und Versandkosten, jedoch mindestens EUR 3,50. Nachlieferungen werden spesenfrei
ausgeführt, nicht aber Lieferungen von Artikeln, die wir nicht auf Lager halten und gesondert bestellen
müssen. 

3.3. Bei Entnahme von Zähnen aus den 6er- oder 8er Garnituren wird der jeweils übliche
Komplettierungsaufschlag berechnet. Die Preise für 100, 250, 500 und 1.000 gleichartige Zähne werden
nur dann berechnet, wenn das volle unbestimmt Quantum auf einmal abgenommen wird.

4. Zahlungen und Verrechnung
4.1. Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist Zahlung 30 Tage nach Lieferung bzw. nach

Anzeige der Versandbereitschaft zum vereinbarten Liefertermin ohne Abzug zu leisten. Bei Verträgen
mit einem Auftragsumfang von über EUR 20.000,– (netto) hat der Käufer, soweit nicht anderweitig 
vereinbart, Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung zu leisten.

4.2. Bei Barzahlung oder Überweisung innerhalb von zehn Tagen ab Rechnungsdatum werden 2% Skonto
gewährt, wenn keine älteren Rechnungen unbezahlt sind und falls keine anderen Zahlungsbedingungen
schriftlich abgemacht worden sind. Maßgeblich ist der Eingang bei uns bzw. auf unserem Konto. Ein
Skontoabzug wird nicht gewährt bei Berechnung von Montagekosten, Reparaturleistungen sowie
Lieferung von Ersatzteilen und Edelmetallen.

4.3. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so ist der noch offene Rechnungsbetrag mit 8% über dem jeweils
gültigen Basiszinssatz zu verzinsen. Hiervon unberührt bleibt unser Recht, weitere Verzugsschäden 
geltend zu machen.

4.4. Wir sind berechtigt, ab der zweiten Mahnung Mahngebühren in Höhe von EUR 10,– pro Schreiben zu
fordern. Der Käufer ist jedoch berechtigt uns nachzuweisen, dass uns in Folge des Zahlungsverzuges
kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

4.5. Falls nach Vertragsschluss in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Ver-
schlechterung erkennbar wird, durch die unser Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, so 
können wir bei Bestehen einer Vorleistungspflicht unsere Leistung solange verweigern, bis die
Gegenleistung bewirkt oder uns Sicherheit für sie geleistet ist. Ist der Käufer nach Ablauf einer von uns
gesetzten angemessenen Frist weder zur Erfüllung Zug um Zug noch zur Sicherheitsleistung bereit,
steht uns das Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.

4.6. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Käufers ist nur insoweit zulässig, als diese von uns als
bestehend und fällig anerkannt, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

4.7. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Käufer nur insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

5. Lieferfristen und -termine
5.1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller techni-

schen und kaufmännischen Einzelheiten sowie Vorlage der eventuell erforderlichen Genehmigungen.
Etwaige vom Käufer innerhalb der Lieferfrist verlangte Änderungen in der Ausführung des
Liefergegenstandes hemmen den Fristablauf und verlängern die Lieferfrist entsprechend.

5.2. Wir sind in angemessenem Umfang zu Teillieferungen berechtigt.
5.3. Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähn-

liche Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.
5.4. Wir haften bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unse-

rerseits oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. In anderen
Fällen der Verzögerung der Leistung wird unsere Haftung für den Schadensersatz neben der Leistung
und für den Schadensersatz statt der Leistung auf 5% des Wertes der Lieferung begrenzt.
Weitergehende Ansprüche des Käufers sind – auch nach Ablauf einer von uns etwa gesetzten Frist zur
Leistung – ausgeschlossen. Die vorstehende Begrenzung gilt nicht bei Haftung wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers
ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

6. Abnahme des Liefergegenstandes
6.1. Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist die Abnahme verweigert

oder ausdrücklich erklärt, nicht abnehmen zu wollen, können wir vom Vertrag zurücktreten und
Schadensersatz verlangen. Als Schadensersatz können pauschal 10% der Auftragssumme gefordert
werden. Dem Käufer steht dabei der Nachweis offen, dass uns kein oder ein wesentlich geringerer
Schaden entstanden ist. Unbeachtet dieser Regelung sind wir berechtigt, den im Einzelfall konkret 
entstandenen Schaden geltend zu machen.

7. Versand und Gefahrübergang
7.1. Leistungsort für unsere Lieferpflicht ist die jeweilige Betriebsstätte unserer vertragsschließenden

Niederlassung. Die Versendung des Liefergegenstandes erfolgt auf Verlangen des Kunden.
7.2. Der Versand des Liefergegenstandes erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Wahl des Versandweges und

-mittels ist, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, uns überlassen. Verzögert sich die Absendung
durch ein Verhalten des Käufers, so geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft
auf den Käufer über.

8. Eigentumsvorbehalt
8.1. Der Liefergegenstand bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer aus der

Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche unser Eigentum.
8.2. Dem Käufer ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu

vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (im Folgenden zusam-
men: „Verarbeitung“ und im Hinblick auf den Liefergegenstand: „verarbeitet“) erfolgt für uns; der aus
einer Verarbeitung entstehende Gegenstand wird als „Neuware“ bezeichnet. Der Käufer verwahrt die
Neuware für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.
Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen steht dem Auftragnehmer
Miteigentum an der Neuware in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes des 
verarbeiteten Liefergegenstandes zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der
Verarbeitung ergibt. Sofern der Käufer Alleineigentum an der Neuware erwirbt, sind sich der Käufer und
wir darüber einig, dass der Käufer uns Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes des 
verarbeiteten Liefergegenstandes zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung
einräumt.

8.3. Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der Käufer hiermit seinen
Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber

an uns ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich
etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem von uns in
Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der uns abgetretene Forderungsanteil ist
vorrangig zu befriedigen.

8.4. Verbindet der Käufer den Liefergegenstand oder die Neuware mit Grundstücken oder beweglichen
Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm
als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des
Verhältnisses des Wertes des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu den übrigen verbundenen
Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an uns ab.

8.5. Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der in dieser Regelung (Eigentumsvorbehalt) abgetrete-
nen Forderungen befugt. Der Käufer wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis
zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an uns weiterleiten. Bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens,
Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende
Zahlungsunfähigkeit des Käufers, sind wir berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Käufers zu widerrufen.
Außerdem können wir nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die
Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der
Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber dem Kunden verlangen.

8.6. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat uns der Käufer die zur Geltendmachung seiner
Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen aus-
zuhändigen.

8.7. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung oder
Sicherungsübereignung untersagt. Die Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen
Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des
Liefergegenstandes an den Käufer erfolgt. Der Käufer hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass
erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonsti-
gen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen.

8.8. Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die Höhe aller gesicherten
Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, werden wir auf Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil
der Sicherungsrechte freigeben. Uns steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen
Sicherungsrechten zu.

8.9. Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir auch ohne Fristsetzung
berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen und/oder vom
Vertrag zurückzutreten; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des
Liefergegenstandes/der Neuware liegt keine Rücktrittserklärung unsererseits, es sei denn, dies wird 
ausdrücklich erklärt.

9. Mängelrüge, Gewährleistung, Verjährung
9.1. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich mit der ihm unter den gebotenen

Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen und hierbei feststellbare Mängel unverzüglich 
schriftlich zu rügen. Zeigt sich später ein zunächst nicht feststellbarer Mangel, so ist dieser unverzüglich
nach seiner Entdeckung schriftlich zu rügen. Unterlässt der Käufer die Rüge, so gilt die Lieferung als
genehmigt, soweit er Kaufmann im Sinne des HGB ist. Die Mängel sind dabei so detailliert wie möglich
zu beschreiben

9.2. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

9.3. Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung  steht in jedem Fall uns zu. Schlägt die
Nacherfüllung fehl, so steht dem Käufer das Recht zu, zu mindern oder – wenn nicht eine Bauleistung
Gegenstand der Mängelhaftung ist – nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die Anwendung des
§ 478 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) bleibt unberührt. 

9.4. Schäden durch unsachgemäße Behandlung unterliegen nicht unserer Gewährleistungsverpflichtung.
9.5. Sofern von Seiten des Käufers oder von Seiten Dritter – ohne unsere Zustimmung – Eingriffe in die von

uns gelieferten Produkte vorgenommen werden, insbesondere Instandsetzungen durchgeführt oder
Erzeugnisse Dritter eingesetzt, angebaut oder mit unseren Produkten betrieben werden, leisten wir nur
dann Gewähr, wenn der Käufer nachweist, dass der Eingriff den aufgetretenen Fehler nicht verursacht
hat.

9.6. Verweigern wir die Mängelbeseitigung oder Neulieferung, wird sie für den Käufer unzumutbar oder
schlägt sie zum zweiten Mal fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den
Kaufpreis mindern.

10. Verjährung
10.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen neuer Sachen – gleich

aus welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1
BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für
Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB
(Bauwerke oder Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen
hierfür besteht). Die im vorstehenden Satz 2 genannten Fristen unterliegen einer Verjährungsfrist von
drei Jahren.

10.2. Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, die
mit dem Mangel im Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs.
Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen uns bestehen, die mit einem Mangel nicht im
Zusammenhang stehen, gilt für sie die Verjährungsfrist des Abs. 1 Satz 1.

10.3. Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen gebrauchter Sachen – gleich aus welchem
Rechtsgrund – werden ausgeschlossen. Diese Ausschluss- bzw. Verjährungsregelungen gelten auch für
sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen – unab-
hängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen uns
bestehen, die mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen, werden sie ausgeschlossen.

10.4. Die Verjährungsfristen nach Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 gelten mit folgender Maßgabe:
a Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem

Verschweigen eines Mangels oder soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefer-
gegenstandes übernommen haben.

b Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht in den Fällen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkt-
haftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten.

10.5. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei Werkleistungen mit der
Abnahme.

10.6. Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den
Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt.

10.7. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden.

11. Haftung
11.1. Wir haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Im Übrigen haften wir nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben oder eine Garantie für die Beschaffenheit des
Liefergegenstandes übernommen haben. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht
zugleich ein weiterer Fall zwingender Haftung nach Satz 1 oder 2 gegeben ist.

11.2. Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere für
Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen. Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach Ziffer 5.4.

11.3. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch für unsere Erfüllungsgehilfen.
11.4. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden.

12. Schlussbestimmungen
12.1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
12.2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
12.3. Sofern der Käufer Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt,

den Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
12.4. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.

13. Datenschutz
Die für die Abwicklung der Bestellung erforderlichen Daten werden unter Einhaltung der Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und vertraulich behandelt. Wir behalten uns vor, Daten
zum Zwecke der Kreditprüfung anderen Unternehmen sowie Auskunfteien zu übermitteln.

Geschäftsleitung                                                                         Stand: 17.10.2007
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trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrages unsererseits den Liefer-
gegenstand nicht erhalten; unsere Verantwortlichkeit für Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt.
Wir werden den Käufer unverzüglich über die nicht rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes
informieren und, wenn er zurücktreten will, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben; wir werden dem
Käufer im Falle des Rücktritts die entsprechende Gegenleistung unverzüglich erstatten.

2. Mengen und Maßangaben
2.1. Sämtliche Mengen und Maße in Bestellungen des Käufers basieren auf Angaben des Käufers oder seines

Architekten bzw. sonst wie Bevollmächtigten, es sei denn, das Aufmaß wird durch uns oder durch einen
von uns eingeschalteten Architekten genommen.

2.2. Stellen sich nachträglich Abweichungen heraus, so gehen dadurch bedingte Mehrkosten zu Lasten des
Käufers, es sei denn, die Abweichungen beruhen auf einem von uns zu vertretenden unrichtigen
Aufmaß. Das gleiche gilt, wenn sich bei der technischen Installation/Montage Mehrkosten ergeben, die
auf von uns nicht zu vertretenden Umständen beruhen.

3. Preise
3.1. An die vereinbarten Preise sind wir nur vier Monate seit Zustandekommen des Vertrages gebunden.

Danach behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des
Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere in Form von Tarifabschlüssen oder
Materialpreissteigerungen eintreten. Diese werden wir dem Käufer auf Verlangen nachweisen.
Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und ggf. anfallender Frachtkosten.

3.2. Für Aufträge mit einem Warenwert unter EUR 155,– (ohne MwSt.) berechnen wir anteilmäßig Porto,
Verpackungs- und Versandkosten, jedoch mindestens EUR 3,50. Nachlieferungen werden spesenfrei
ausgeführt, nicht aber Lieferungen von Artikeln, die wir nicht auf Lager halten und gesondert bestellen
müssen. 

3.3. Bei Entnahme von Zähnen aus den 6er- oder 8er Garnituren wird der jeweils übliche
Komplettierungsaufschlag berechnet. Die Preise für 100, 250, 500 und 1.000 gleichartige Zähne werden
nur dann berechnet, wenn das volle unbestimmt Quantum auf einmal abgenommen wird.

4. Zahlungen und Verrechnung
4.1. Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist Zahlung 30 Tage nach Lieferung bzw. nach

Anzeige der Versandbereitschaft zum vereinbarten Liefertermin ohne Abzug zu leisten. Bei Verträgen
mit einem Auftragsumfang von über EUR 20.000,– (netto) hat der Käufer, soweit nicht anderweitig 
vereinbart, Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung zu leisten.

4.2. Bei Barzahlung oder Überweisung innerhalb von zehn Tagen ab Rechnungsdatum werden 2% Skonto
gewährt, wenn keine älteren Rechnungen unbezahlt sind und falls keine anderen Zahlungsbedingungen
schriftlich abgemacht worden sind. Maßgeblich ist der Eingang bei uns bzw. auf unserem Konto. Ein
Skontoabzug wird nicht gewährt bei Berechnung von Montagekosten, Reparaturleistungen sowie
Lieferung von Ersatzteilen und Edelmetallen.

4.3. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so ist der noch offene Rechnungsbetrag mit 8% über dem jeweils
gültigen Basiszinssatz zu verzinsen. Hiervon unberührt bleibt unser Recht, weitere Verzugsschäden 
geltend zu machen.

4.4. Wir sind berechtigt, ab der zweiten Mahnung Mahngebühren in Höhe von EUR 10,– pro Schreiben zu
fordern. Der Käufer ist jedoch berechtigt uns nachzuweisen, dass uns in Folge des Zahlungsverzuges
kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

4.5. Falls nach Vertragsschluss in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Ver-
schlechterung erkennbar wird, durch die unser Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, so 
können wir bei Bestehen einer Vorleistungspflicht unsere Leistung solange verweigern, bis die
Gegenleistung bewirkt oder uns Sicherheit für sie geleistet ist. Ist der Käufer nach Ablauf einer von uns
gesetzten angemessenen Frist weder zur Erfüllung Zug um Zug noch zur Sicherheitsleistung bereit,
steht uns das Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu.

4.6. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Käufers ist nur insoweit zulässig, als diese von uns als
bestehend und fällig anerkannt, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

4.7. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Käufer nur insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

5. Lieferfristen und -termine
5.1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klärung aller techni-

schen und kaufmännischen Einzelheiten sowie Vorlage der eventuell erforderlichen Genehmigungen.
Etwaige vom Käufer innerhalb der Lieferfrist verlangte Änderungen in der Ausführung des
Liefergegenstandes hemmen den Fristablauf und verlängern die Lieferfrist entsprechend.

5.2. Wir sind in angemessenem Umfang zu Teillieferungen berechtigt.
5.3. Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähn-

liche Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.
5.4. Wir haften bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unse-

rerseits oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. In anderen
Fällen der Verzögerung der Leistung wird unsere Haftung für den Schadensersatz neben der Leistung
und für den Schadensersatz statt der Leistung auf 5% des Wertes der Lieferung begrenzt.
Weitergehende Ansprüche des Käufers sind – auch nach Ablauf einer von uns etwa gesetzten Frist zur
Leistung – ausgeschlossen. Die vorstehende Begrenzung gilt nicht bei Haftung wegen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers
ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

6. Abnahme des Liefergegenstandes
6.1. Wenn der Käufer nach Ablauf einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist die Abnahme verweigert

oder ausdrücklich erklärt, nicht abnehmen zu wollen, können wir vom Vertrag zurücktreten und
Schadensersatz verlangen. Als Schadensersatz können pauschal 10% der Auftragssumme gefordert
werden. Dem Käufer steht dabei der Nachweis offen, dass uns kein oder ein wesentlich geringerer
Schaden entstanden ist. Unbeachtet dieser Regelung sind wir berechtigt, den im Einzelfall konkret 
entstandenen Schaden geltend zu machen.

7. Versand und Gefahrübergang
7.1. Leistungsort für unsere Lieferpflicht ist die jeweilige Betriebsstätte unserer vertragsschließenden

Niederlassung. Die Versendung des Liefergegenstandes erfolgt auf Verlangen des Kunden.
7.2. Der Versand des Liefergegenstandes erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Wahl des Versandweges und

-mittels ist, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, uns überlassen. Verzögert sich die Absendung
durch ein Verhalten des Käufers, so geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft
auf den Käufer über.

8. Eigentumsvorbehalt
8.1. Der Liefergegenstand bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer aus der

Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche unser Eigentum.
8.2. Dem Käufer ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu

vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (im Folgenden zusam-
men: „Verarbeitung“ und im Hinblick auf den Liefergegenstand: „verarbeitet“) erfolgt für uns; der aus
einer Verarbeitung entstehende Gegenstand wird als „Neuware“ bezeichnet. Der Käufer verwahrt die
Neuware für uns mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.
Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen steht dem Auftragnehmer
Miteigentum an der Neuware in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes des 
verarbeiteten Liefergegenstandes zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der
Verarbeitung ergibt. Sofern der Käufer Alleineigentum an der Neuware erwirbt, sind sich der Käufer und
wir darüber einig, dass der Käufer uns Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes des 
verarbeiteten Liefergegenstandes zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung
einräumt.

8.3. Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der Käufer hiermit seinen
Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber

an uns ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich
etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem von uns in
Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der uns abgetretene Forderungsanteil ist
vorrangig zu befriedigen.

8.4. Verbindet der Käufer den Liefergegenstand oder die Neuware mit Grundstücken oder beweglichen
Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm
als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des
Verhältnisses des Wertes des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu den übrigen verbundenen
Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an uns ab.

8.5. Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der in dieser Regelung (Eigentumsvorbehalt) abgetrete-
nen Forderungen befugt. Der Käufer wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis
zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an uns weiterleiten. Bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens,
Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende
Zahlungsunfähigkeit des Käufers, sind wir berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Käufers zu widerrufen.
Außerdem können wir nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die
Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der
Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber dem Kunden verlangen.

8.6. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat uns der Käufer die zur Geltendmachung seiner
Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen aus-
zuhändigen.

8.7. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung oder
Sicherungsübereignung untersagt. Die Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen
Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des
Liefergegenstandes an den Käufer erfolgt. Der Käufer hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass
erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonsti-
gen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen.

8.8. Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die Höhe aller gesicherten
Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, werden wir auf Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil
der Sicherungsrechte freigeben. Uns steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen
Sicherungsrechten zu.

8.9. Bei Pflichtverletzungen des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir auch ohne Fristsetzung
berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu verlangen und/oder vom
Vertrag zurückzutreten; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des
Liefergegenstandes/der Neuware liegt keine Rücktrittserklärung unsererseits, es sei denn, dies wird 
ausdrücklich erklärt.

9. Mängelrüge, Gewährleistung, Verjährung
9.1. Der Käufer hat den Liefergegenstand nach Eingang unverzüglich mit der ihm unter den gebotenen

Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen und hierbei feststellbare Mängel unverzüglich 
schriftlich zu rügen. Zeigt sich später ein zunächst nicht feststellbarer Mangel, so ist dieser unverzüglich
nach seiner Entdeckung schriftlich zu rügen. Unterlässt der Käufer die Rüge, so gilt die Lieferung als
genehmigt, soweit er Kaufmann im Sinne des HGB ist. Die Mängel sind dabei so detailliert wie möglich
zu beschreiben

9.2. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

9.3. Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung  steht in jedem Fall uns zu. Schlägt die
Nacherfüllung fehl, so steht dem Käufer das Recht zu, zu mindern oder – wenn nicht eine Bauleistung
Gegenstand der Mängelhaftung ist – nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die Anwendung des
§ 478 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) bleibt unberührt. 

9.4. Schäden durch unsachgemäße Behandlung unterliegen nicht unserer Gewährleistungsverpflichtung.
9.5. Sofern von Seiten des Käufers oder von Seiten Dritter – ohne unsere Zustimmung – Eingriffe in die von

uns gelieferten Produkte vorgenommen werden, insbesondere Instandsetzungen durchgeführt oder
Erzeugnisse Dritter eingesetzt, angebaut oder mit unseren Produkten betrieben werden, leisten wir nur
dann Gewähr, wenn der Käufer nachweist, dass der Eingriff den aufgetretenen Fehler nicht verursacht
hat.

9.6. Verweigern wir die Mängelbeseitigung oder Neulieferung, wird sie für den Käufer unzumutbar oder
schlägt sie zum zweiten Mal fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den
Kaufpreis mindern.

10. Verjährung
10.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen neuer Sachen – gleich

aus welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1
BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für
Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des Unternehmers) oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB
(Bauwerke oder Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen
hierfür besteht). Die im vorstehenden Satz 2 genannten Fristen unterliegen einer Verjährungsfrist von
drei Jahren.

10.2. Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 gelten auch für sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, die
mit dem Mangel im Zusammenhang stehen – unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs.
Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen uns bestehen, die mit einem Mangel nicht im
Zusammenhang stehen, gilt für sie die Verjährungsfrist des Abs. 1 Satz 1.

10.3. Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen gebrauchter Sachen – gleich aus welchem
Rechtsgrund – werden ausgeschlossen. Diese Ausschluss- bzw. Verjährungsregelungen gelten auch für
sämtliche Schadensersatzansprüche gegen uns, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen – unab-
hängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs. Soweit Schadensersatzansprüche jeder Art gegen uns
bestehen, die mit einem Mangel nicht im Zusammenhang stehen, werden sie ausgeschlossen.

10.4. Die Verjährungsfristen nach Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 gelten mit folgender Maßgabe:
a Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem

Verschweigen eines Mangels oder soweit wir eine Garantie für die Beschaffenheit des Liefer-
gegenstandes übernommen haben.

b Die Verjährungsfristen gelten für Schadensersatzansprüche zudem nicht in den Fällen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkt-
haftungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten.

10.5. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Ablieferung, bei Werkleistungen mit der
Abnahme.

10.6. Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den
Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt.

10.7. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden.

11. Haftung
11.1. Wir haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Im Übrigen haften wir nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben oder eine Garantie für die Beschaffenheit des
Liefergegenstandes übernommen haben. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht
zugleich ein weiterer Fall zwingender Haftung nach Satz 1 oder 2 gegeben ist.

11.2. Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten für alle Schadensersatzansprüche (insbesondere für
Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung), und zwar gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gilt auch für den Anspruch auf Ersatz vergeblicher
Aufwendungen. Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach Ziffer 5.4.

11.3. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch für unsere Erfüllungsgehilfen.
11.4. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 

verbunden.

12. Schlussbestimmungen
12.1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
12.2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
12.3. Sofern der Käufer Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt,

den Käufer auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
12.4. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.

13. Datenschutz
Die für die Abwicklung der Bestellung erforderlichen Daten werden unter Einhaltung der Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und vertraulich behandelt. Wir behalten uns vor, Daten
zum Zwecke der Kreditprüfung anderen Unternehmen sowie Auskunfteien zu übermitteln.

Geschäftsleitung                                                                         Stand: 17.10.2007


